
Gericht erzwingt mehr Rechte für eingetragene
Lebenspartner

Von Frank Stocker 18. September 2009, 04:00 Uhr

Berlin - Das Bundesarbeitsgericht hat erneut die Rechte homosexueller Paare, die in einer so genannten eingetragenen
Lebenspartnerschaft leben, ausgedehnt.Mit einem Urteil erweiterte es am Dienstag den Kreis der
Anspruchberechtigten auf eine Hinterbliebenenversorgung aus einer Betriebsrente.Das Urteil fällt in eine Reihe
entsprechender Richtersprüche, die Benachteiligungen eingetragener Lebenspartner abbauen.Als der Gesetzgeber die
eingetragene Lebenspartnerschaft einrichtete, bürdete er den Partnern fast alle Rechte von Ehepartnern auf, enthielt
ihnen aber fast alle Vorteile, insbesondere steuerliche, vor.Ein Bereich, in dem die Gerichte bereits nach und nach die
Rechte der eingetragenen Lebenspartner erweitert haben, betrifft die Betriebsrenten. So war bislang bereits klar, dass
ein Partner Anspruch auf eine Hinterbliebenenversorgung daraus hat, sofern zwischen seinem verstorbenem Partner
und dem Arbeitgeber nach dem 1.
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